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Nr. 18 Samstag, 5. Mai 2018

Nr. 1 Sitzung des Stadtrates
Am Dienstag, 8. Mai 2018, 

19 Uhr, findet im großen Sitzungs-
saal des Rathauses Monheim die Sit-
zung des Stadtrates statt.
Tagesordnung:
1. Kindergarten Monheim;

a)  Erläuterungen zur eventuellen 
Errichtung eines Waldkinder-
gartens in Monheim durch 
den BRK-Kreisverband Nord-
schwaben

b)  Nochmalige Aussprache über 
Neuerrichtung einer 4-grup-
pigen Kinderkrippe bezüglich 
Standort mit Stellungnahmen 
des Personals der Kinderkrippe 
und des Kindergartens Mon-
heims, des Elternbeirates sowie 
von Seiten des Landratsamtes 

Donau-Ries
2. 2. Änderungssatzung zur Satzung 

über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung des Jurabades 
der Stadt Monheim

3. Bestellung eines Feldgeschwore-
nen für den Stadtteil Weilheim

4. Bekanntgaben
anschließend nichtöffentliche Sit-
zung

Nr. 2 Erdabfuhrplatz  
in Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel. 0 90 91/ 90 91 – 0 von 
Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Die Gebühren für Kleinmengen 

sind sofort zu bezahlen.

Nr. 3 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis No-
vember am Freitag von 15 bis 
17 Uhr und am Samstag von 9 bis 
13 Uhr geöffnet. Nähere Informati-
onen erhalten Sie auch unter www.
awv-nordschwaben.de.

Nr. 4 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürn-

berger Straße ist bis November am 
Freitag von 15 bis 17 Uhr und am 
Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten. Nähere In-
formationen erhalten Sie auch unter 
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 5 Fälligkeit der Realsteuern
Am 15. Mai 2018 werden zur 

Zahlung fällig:
a) die Gewerbesteuer (Vorauszah-

lung) für die Zeit vom 1. 4. – 
30. 6. 2018

b) die Grundsteuer (bei vierteljähr-
licher Zahlungsweise) für die Zeit 
vom 1. 4. – 30. 6. 2018.

Sofern keine Abbuchungsermächti-
gung vorliegt, bitten wir diese Steu-
ern bis spätestens 15. 5. 2018 zur 
Einzahlung zu bringen. Nach diesem 
Zeitpunkt sind wir leider gezwun-
gen, die fälligen Beträge einschließ-
lich Mahngebühren und Säumniszu-
schlägen zu erheben.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A)  VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Fälligkeit der Realsteuern

Am 15. Mai 2018 werden zur 
Zahlung fällig:
a) die Gewerbesteuer (Vorauszah-

lung) für die Zeit vom 1. 4. – 
30. 6. 2018

b) die Grundsteuer (bei vierteljähr-
licher Zahlungsweise) für die Zeit 
vom 1. 4. – 30. 6. 2018.

Sofern keine Abbuchungsermächti-
gung vorliegt, bitten wir diese Steu-
ern bis spätestens 15. 5. 2018 zur 
Einzahlung zu bringen. Nach diesem 
Zeitpunkt sind wir leider gezwun-
gen, die fälligen Beträge einschließ-
lich Mahngebühren und Säumniszu-
schlägen zu erheben.

Nr. 2 AOK-Sprechtag  
in Monheim

Der AOK-Sprechtag in Monheim 
findet jeden 1. Donnerstag im Mo-
nat in der Zeit von 17 bis 17.30 Uhr 
im Rathaus, Marktplatz 23, Zim-
mer-Nr. 1 a, Erdgeschoss statt.

Nächster AOK-Sprechtag:  
Donnerstag, 3. Mai 2018

Nr. 3 Impfschutz im Landkreis 
auf bedenklichem Niveau

Siehe Gemeinsame Bekanntma-
chungen Nr. 1.

Vellinger 
Erster Vorsitzender


